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I.	 Grundlagen des Umwandlungssteuerrechts

Lektion 1: Zivilrechtlicher Begriff der Umwandlung

Umwandlungen sind wichtige Instrumente, um Unternehmen an die sich 
wandelnden Bedingungen globalisierter Märkte anzupassen, Transak-
tionen zu ermöglichen, Haftungsrisiken zu isolieren, Unternehmens-
nachfolgen vorzubereiten und vieles andere mehr.

„Umwandlung“ lässt sich allgemein als die Fortführung einer wirt-
schaftlichen Einheit in einer anderen Rechtsform beschreiben. Der 
Begriff „Umwandlung“ wird sowohl im Zivil- als auch im Steuerrecht 
verwendet.

Das Zivilrecht liefert im Wesentlichen das Instrumentarium, um eine 
wirtschaftliche Einheit von einer Rechtsform in eine andere Rechtsform 
zu überführen. Das Steuerrecht befasst sich dagegen zuvorderst mit der 
gesonderten Frage, inwieweit bzw. unter welchen Voraussetzungen die 
Überführung in eine andere Rechtsform steuerneutral, d.h. ohne Auf
deckung und Besteuerung stiller Reserven, erfolgen kann. 

Umwandlung

Umwandlungen sind in erster Linie als zivilrechtliche Vorgänge zu 
verstehen. Das Wissen um die zivilrechtlichen Möglichkeiten bildet 
die Grundlage für eine steuerrechtliche Betrachtungsweise.

!
Leitsatz 1

Eine Umwandlung kann grundsätzlich im Wege der Einzel- oder der 
(partiellen) Gesamtrechtsnachfolge erfolgen.

1. Einzelrechtsnachfolge

Die Einzelrechtsnachfolge umfasst den Eintritt einer Person in einzelne 
Rechte und Pflichten einer anderen Person. Bei der Einzelrechtsnachfolge 
wird das zivilrechtliche Eigentum von
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	X beweglichen Sachen durch Einigung und Übergabe gem. 
§ 929 BGB,

	X Grundstücken durch notariell beurkundete Einigung und Auflas-
sung ins Grundbuch gem. § 873 BGB,

	X Forderungen durch Abtretung gem. § 398 BGB und

	X Schulden durch Schuldübernahme gem. § 414 BGB bei Zustim-
mung des Gläubigers nach § 415 BGB

von einem Rechtsträger auf einen anderen Rechtsträger übertragen. 
Rechtsträger ist, wer zivilrechtlich Träger von Rechten und Pflichten sein 
kann. Dies sind im Wesentlichen die natürlichen Personen, die Kapital-
gesellschaften und die Personengesellschaften.

	 Fall 1
Herr A betreibt als Einzelunternehmer den Handel mit und die Reparatur 
von Landmaschinen auf seinem eigenen Grundstück. Für die Reparatur-
werkstatt hat er mehrere Hallen in einem nahe gelegenen Gewerbegebiet 
angemietet. Das Einzelunternehmen des A soll im Wege der Einzelrechts-
nachfolge in eine GmbH umgewandelt werden. 

Das Vermögen und die Schulden des Einzelunternehmens können im 
Wege der Einzelübertragung jedes einzelnen Wirtschaftsguts von A auf 
eine von A gegründete GmbH übertragen werden. 

Dabei handelt es sich um eine Sacheinlage i.S.d. § 5 Abs. 4 GmbHG. 
Diese Vorgehensweise setzt den etwas umständlichen (und ggf. auch 
kostspieligen) Weg voraus, für jedes einzelne Wirtschaftsgut (Grund-
stück, Maschinen und Werkzeuge, Rechte, Forderungen, Schulden etc.) 
den vom BGB bei einem Wechsel des Eigentümers vorgesehenen Weg 
zu beschreiten.

2. Gesamtrechtsnachfolge

Die Gesamtrechtsnachfolge umfasst den Eintritt einer Person in alle 
Rechte und Pflichten einer anderen Person. Das Vermögen – einschließlich 
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der damit verbundenen Rechte und Pflichten – geht als Ganzes auf den 
Gesamtrechtsnachfolger über. 

Ein geläufiges Beispiel einer Gesamtrechtsnachfolge ist z.B. der Tod 
einer Person, bei dem das Vermögen des Verstorbenen mit dessen Tod als 
Ganzes automatisch auf den bzw. die Erben nach § 1922 BGB übergeht, 
ohne dass die Vermögensgegenstände oder Schulden einzeln übertragen 
werden müssen. 

Der automatische Übergang des ganzen Vermögens einer Gesellschaft auf 
eine andere Gesellschaft ist auch im Rahmen einer Umwandlung möglich. 
Wird bei einer Umwandlung nur ein Teil des Vermögens (automatisch) 
übertragen (z.B. im Rahmen einer Abspaltung, § 123 Abs. 2 UmwG), so 
spricht man von partieller Gesamtsrechtsnachfolge.

Für Zwecke einer Umwandlung liefert das Umwandlungsgesetz (UmwG) 
verschiedene zivilrechtliche Möglichkeiten zur Vermögensübertragung 
im Wege der (partiellen) Gesamtrechtsnachfolge. Durch das UmwG kann 
der umständliche und im Einzelfall auch aufwändige Weg mehrerer Ein-
zelrechtsübertragungen vermieden werden.

Bei allen im UmwG genannten Möglichkeiten der Vermögensübertra-
gung, namentlich

	X die Verschmelzung,

	X die Spaltung (Aufspaltung, Abspaltung, Ausgliederung) und

	X die Vermögensübertragung (i.e.S.)

erfolgt die Vermögensübertragung im Wege der Gesamtrechtsnachfolge.

Der im UmwG ebenfalls als Alternative genannte und für die Praxis sehr 
bedeutsame Formwechsel stellt zivilrechtlich eine schlichte Änderung 
der Rechtsform eines Rechtsträgers bei Wahrung seiner Identität dar, 
ohne dass aus zivilrechtlicher Sicht eine Vermögensübertragung von 
einem auf einen anderen Rechtsträger vorliegt.

Die Verschmelzung, die Auf- und Abspaltung sowie der Formwechsel 
stehen grundsätzlich nur bei Kapital- und Personengesellschaften als 




